
Herzlich willkommen zur

Abi-Info II Stand Jan. 2020



Info-Veranstaltung
zur gymnasialen Oberstufe am Ratsgymnasium

es informieren: 

Wolfram 
Bartsch

(Ständiger Vertreter 
des Schulleiters)

Hanna 
Schofeld
(Koordinatorin 

Jahrgänge 9-11)



Unser Programm für heute Abend

 Prüfungsfächer

 Schwerpunkte

 Bedingungen für die Wahl, 
Aufgabenfelder

 Belegverpflichtung,

Abwahl von Fächern 

 Ablauf der Wahl



Schulabschlüsse 

derzeit: 

erweiterter Sekundarabschluss I  

Am Ende des 12. Jahrgangs zu erwerben:

Allgemeine Fachhochschulreife

Am Ende des 12. Jahrgangs zu erwerben:

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)



Infoveranstaltungen

Abi-Info I (Mitte 10. Jg.): 

Übersicht über die Organisation der gymnasialen 
Oberstufe 

Abi-Info II (Mitte 11. Jg.): 

Ablauf der Kurswahlen, Beleg- und 
Einbringungsverpflichtungen 

Abi-Info III (erster Schultag 12. Jg.): 

Klausuren- und Terminplan, Entschuldigungsverfahren 

Abi-Info IV (Beginn 12. Jg.): 

Wertungen der Leistungen im Abitur, Besondere 
Lernleistung, Wahl der Elternvertreter

Abi-Info V (Ende 13. Jg.): 

Meldung zur Abiturprüfung, Ablauf der Prüfungen 



Terminplan 

heute:  Infoveranstaltung

ab sofort: pädagogische Beratung durch 
Klassenlehrer

bis Weihnachten: fachliche Beratung durch
Fachlehrer

Fr, 28.02.: letzter Abgabetermin für  
deinen Wahlbogen



Jede/r muss wählen:

1. einen fachbezogenen Schwerpunkt 

2. zwei Schwerpunktfächer (P1, P2)

3. drei weitere Prüfungsfächer (P3, P4, P5)

4. Ergänzungsfächer (sog. „Abdecker“)



erhöhtes Anforderungs-Niveau 

 komplexere Aufgabenstellungen 

 geringeres Maß an Vorstrukturierung

 erhöhte Anforderung an

• selbstständiges Arbeiten   

• Umgang mit Fachsprache

• Umgang mit Hilfsmitteln



Die Prüfungsfächer

P1 P2 P3 P4 P5

Anzahl der 
Wochenstunden

5 5 5 3* 3*

Anforderungsniveau eN eN eN gN gN

Wertung der Kurse 
im Block I

2x 2x 1x 1x 1x

Art der Abiturprüfung schrift. schrift. schrift. schrift. mündl.

Wertung derPrüfung 
im Block II

4x 4x 4x 4x 4x

* Ausnahmen:  Sport-P5, Spanisch neubeg.: 4-stündig 



Die Schwerpunkte:

 sprachlicher Schwerpunkt

 mathematisch-
naturwissenschaftlicher 
Schwerpunkt

 musisch-künstlerischer 
Schwerpunkt

 gesellschaftswissen-
schaftlicher Schwerpunkt

 sportlicher Schwerpunkt



sprachlicher 
Schwerpunkt

 P1:
fortgeführte 
Fremdsprache

 P2: 
weitere 
fortgeführte 
Fremdsprache
oder

Deutsch

 Es müssen zwei Fremd-
sprachen belegt werden. 
Wer die weitere Fremd-
sprache durch das Fach 
Deutsch ersetzt, muss die 
zweite Fremdsprache 
trotzdem ins Abitur 
einbringen, aber nicht 
unbedingt als P-Fach. 



mathematisch-
naturwissenschaftlicher 
Schwerpunkt

 P1:
Naturwissenschaft

 P2: 
weitere 
Naturwissenschaft
oder

Mathematik

 Es müssen zwei Natur-
wissenschaften belegt 
werden. Wer die weitere 
Naturwissenschaft durch 
das Fach Mathematik
ersetzt, muss die zweite 
Naturwissenschaft 
trotzdem ins Abitur 
einbringen, aber nicht 
unbedingt als P-Fach. 

 Die weitere Naturwissen-
schaft kann durch das 
Fach Informatik ersetzt 
werden (als gN-Kurs).  



musisch-künstlerischer 
Schwerpunkt

 P1:
Kunst
oder

Musik

 P2: 
Deutsch
oder

Mathematik

 Das Fach von Kunst oder 
Musik, das nicht P1-Fach 
ist, muss für zwei Shj. als 
Ergänzungsfach belegt 
und eingebracht werden.



gesellschaftswissenschaftlicher 
Schwerpunkt

 P1:
Geschichte

 P3 (!): 
Erdkunde
oder

Politik -
Wirtschaft

 Zusätzliche Einbringungs-
verpflichtung für eine 
zweite Naturwissenschaft
für zwei Shj.



sportlicher 
Schwerpunkt

 P1:
Sport
mit 
Sporttheorie

 P2: 
eine 
Naturwissenschaft



1) P1, P2 (ggf. auch P3) werden mit der Wahl 
des Schwerpunkts festgelegt.

2) Unter den fünf Prüfungsfächern müssen 
zwei der drei Kernfächer sein: 

• Deutsch

• Mathematik

• eine Fremdsprache

3) Aus jedem der drei Aufgabenfelder muss
mindestens ein Fach Prüfungsfach sein. 

Bedingungen für die Wahl der Prüfungsfächer



Aufgabenfeld A
sprachlicher und 
musisch-künstlerischer 
Bereich

 Deutsch

 Englisch

 Französisch

 Latein

 Spanisch

 Kunst

 Musik



Aufgabenfeld B
gesellschafts-
wissenschaftlicher 
Bereich

 Erdkunde

 Geschichte

 Politik-Wirtschaft

 Religion

 Werte & Normen



Aufgabenfeld C
mathematisch-
naturwissenschaftlicher 
Bereich

 Mathematik

 Biologie

 Chemie 

 Physik

 Informatik



ohne 
Aufgabenfeld

 Seminarfach 
kein Prüfungsfach

 Sport

Voraussetzungen:

1. Mail an Herrn Bartsch 
bis Mi, 11.12.

2. Besuch des Faches 
Sporttheorie im 2. Shj. 
des 11. Jahrgangs 



 Die Fächer Religion, Werte & Normen 
und Informatik darf nur belegen, wer 
dieses Fach bereits im 11. Jg. belegt hat. 

 Sport als P5-Fach darf nur belegen, wer 
im 2. Halbjahr des 11. Jg.s am 
Sporttheorie-Unterricht teilgenommen hat.

 Das Fach Informatik kann nur belegen, 
wer den mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Schwerpunkt gewählt hat.

Einschränkungen bei der Wahl der Prüfungsfächer



 Die Wahl der Fächer       
P1 – P3 ist fest.

 Die Fächer P4 und P5 
könnt ihr ggf. bis zum 
Ende des 12. Jg.s ändern.



Beleg-/Einbringungsverpflichtung

Man unterscheidet zwischen

• Belegverpflichtung und

• Einbringungsverpflichtung

Ihr müsst eure fünf Prüfungsfächer

• vier Schulhalbjahre lang belegen

• und einbringen.

Einige „Abdecker“-Fächer müsst ihr 

• belegen

• aber nicht unbedingt einbringen.

Es müssen 32-36 Kurse ins Abitur eingebracht werden.

Es müssen durchschnittlich 32 Wochenstunden belegt werden.



Beleg-/Einbringungsverpflichtung

 4 Shj Deutsch 4 Shj.-ergebnisse

 4 Shj einer Fremdsprache 4 Shj.-ergebnisse

 4 Shj Mathematik 4 Shj.-ergebnisse

 4 Shj einer Naturwissens. 4 Shj.-ergebnisse

 2 Shj Religion bzw. WN 2 Shj.-ergebnisse

 2 Shj Geschichte 2 Shj.-ergebnisse

 2 Shj Politik-Wirtschaft
1

2 Shj.-ergebnisse

 2 Shj Kunst oder Musik 2 Shj.-ergebnisse

 3 Shj Seminarfach 2 Shj.-ergebnisse

 4 Shj Sport 0 Shj.-ergebnisse

+ Verpflichtungen je nach gewähltem Schwerpunkt

1 
Diese Belegverpflichtung gilt nicht für diejenigen, die im gesell.wiss. Schwerpunkt EK als P-Fach belegen.



Informatik 

 darf nur belegen, wer am Informatikunterricht im 
11. Jg. teilgenommen hat.

 kann nur im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Schwerpunkt belegt werden. 

 kann die weitere Naturwissenschaft ersetzen. 

 kann P4/ P5-Fach oder Ergänzungsfach sein. 

Spanisch  

Wer Spanisch im 11. Jg. neu begonnen hat, muss es 
weiterhin belegen und einbringen.

Besonderheiten



Abwahl von Fächern

 Du musst nur 
eine Naturwissenschaft 
weiter betreiben!

 Du musst nur 
eine Fremdsprache 
weiter betreiben!

 Du musst nur 
Kunst oder Musik
weiter betreiben!

 Das Fächer Erdkunde und 
Informatik musst du nicht 
weiter betreiben!



Ablauf der Wahl
1. Prüfungsfächer festlegen

2. Ergänzungsfächer festlegen

3. Wahlbogen ausfüllen

4. Daten online eingeben

5. Online-Wahlzettel ausdrucken

6. Wahlbogen und Online-Wahlzettel 
beim Klassenlehrer abgeben



Wahlbeispiel 1

sprachlicher
Schwerpunkt

P1 P2 P3 P4 P5

Anforderungsniveau eN eN eN gN
gN

mündl

Wahl EN FR EK ma ph

Aufgabenfeld A A B C C

Kernfach K - - K -



Wahlbeispiel 2

mathe.naturwiss.
Schwerpunkt

P1 P2 P3 P4 P5

Anforderungsniveau eN eN eN gN
gN

mündl

Wahl CH MA EN wn inf.

Aufgabenfeld C C A B C

Kernfach - K K - -



Wahlbeispiel 3

musischer-künstl.
Schwerpunkt

P1 P2 P3 P4 P5

Anforderungsniveau eN eN eN gN
gN

mündl

Wahl MU MA PW en sp

Aufgabenfeld A C B A -

Kernfach - K - K -



Wahlbeispiel 4

gesellschaftsw.
Schwerpunkt

P1 P2 P3 P4 P5

Anforderungsniveau eN eN eN gN
gN

mündl

Wahl GE DE PW fr bi

Aufgabenfeld B A B A C

Kernfach - K - K -



Daten online eingeben:

• http://kurswahlen.nibis.de

• oder googlen: „Nibis Oberstufe Kurswahlen“













handschriftliche Angaben 
sind nicht notwendig



Zu guter Letzt

FAQ

 Gibt es eine Wahlgarantie ? 

 Welcher Lehrer unterrichtet ?

 Wie wird Religions-Unterricht erteilt?

 Was ist das Seminarfach?

 Informationsrecht der Eltern?



Seminarfach

 Methodenfach

 Ziel: Verbesserung der Studierfähigkeit

 Inhalte sind z.B.

• Literaturrecherche

• wissenschaftliches Zitieren

• wissenschaftspropädeutisches Arbeiten 

• Verfassen einer Facharbeit

 zurückhaltende Rolle der Lehrkraft



 Die Schule muss die 
Erziehungsberechtigten über alle 
wesentlichen Vorgänge informieren.

 Volljährige Schülerinnen und Schüler 
können es der Schule untersagen, ihre 
Erziehungsberechtigten zu informieren. 

 Diese Untersagung muss 

schriftlich erfolgen.

Schulgesetz § 55


